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Erfüllt 
Anforderung 

Ja Nein 

Kontraindikationen 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit akuten behandlungsbedürftigen Erkran-
kungen sollten frühestens 2 Wochen nach Genesung geimpft werden (Ausnahme: 
Postexpositionelle Impfung). 

  

Unerwünschte Arzneimittelwirkungen im zeitlichen Zusammenhang mit einer Imp-
fung müssen in Abhängigkeit von der Diagnose keine absolute Kontraindikation 
gegen eine nochmalige Impfung mit dem gleichen Impfstoff sein. Impfhindernisse 
können Allergien gegen Bestandteile des Impfstoffs sein. In Betracht kommen vor 
allem Neomycin und Streptomycin sowie in seltenen Fällen Hühnereiweiß. 

  

Personen, die nach oraler Aufnahme von Hühnereiweiß mit anaphylaktischen 
Symptomen reagieren, sollten nicht mit Impfstoffen, die Hühnereiweiß enthalten 
(Gelbfieber-, Influenza-Impfstoff), geimpft werden. 

  

Im Fall eines angeborenen oder erworbenen Immundefekts sollte vor der Impfung 
mit einem Lebendimpfstoff der den Immundefekt behandelnde Arzt konsultiert 
werden.  

  

Die serologische Kontrolle des Impferfolgs ist bei Patienten mit Immundefizienz 
angezeigt.  

  

Nicht dringend indizierte Impfungen sollten während der Schwangerschaft nicht 
durchgeführt werden, dies gilt vor allem für Impfungen mit Lebendimpfstoffen ge-
gen Gelbfieber, Masern, Mumps, Röteln, Varizellen. 

  

Falsche Kontraindikationen 

Häufig unterbleiben indizierte Impfungen, weil bestimmte Umstände irrtümlicher-
weise als Kontraindikationen angesehen werden. Dazu gehören zum Beispiel: 

  

 Banale Infekte, auch wenn sie mit subfebrilen Temperaturen (_ 38,5 °C) ein-
hergehen 

  

 Möglicher Kontakt des Impflings zu Personen mit ansteckenden Krankheiten   

 Krampfanfälle in der Familie   

 Fieberkrämpfe in der Anamnese des Impflings   

 (Da fieberhafte Impfreaktionen einen Krampfanfall provozieren können, ist zu 
erwägen, Kindern mit Krampfneigung Antipyretika zu verabreichen:  
z. B. bei Totimpfstoffen zum Zeitpunkt der Impfung und jeweils 4 und 8 Stun-

  



den nach der Impfung sowie bei der MMR-Impfung zwischen dem 7. und 12. 
Tag im Falle einer Temperaturerhöhung.) 

 Ekzem u. a. Dermatosen, lokalisierte Hautinfektionen   

 Behandlung mit Antibiotika oder mit niedrigen Dosen von Kortikosteroiden 
oder lokal angewendeten steroidhaltigen Präparaten 

  

 Schwangerschaft der Mutter des Impflings (Varizellenimpfung nach Risikoab-
wägung, s. u. ∗) 

  

 Angeborene oder erworbene Immundefekte bei Impfung mit Totimpfstoffen   

 Neugeborenenikterus   

 Frühgeburtlichkeit: Frühgeborene sollten unabhängig von ihrem Reifealter 
und aktuellen Gewicht entsprechend dem empfohlenen Impfalter geimpft 
werden. 

  

 Chronische Krankheiten sowie nicht progrediente Krankheiten des ZNS   

Indizierte Impfungen sollen auch bei Personen mit chronischen Krankheiten 
durchgeführt werden, da diese Personen durch schwere Verläufe und Komplikati-
onen impfpräventabler Krankheiten besonders gefährdet sind. Personen mit chro-
nischen Krankheiten sollen über den Nutzen der Impfung im Vergleich zum Risiko 
der Krankheit aufgeklärt werden. Es liegen keine gesicherten Erkenntnisse dar-
über vor, dass eventuell zeitgleich mit der Impfung auftretende Krankheitsschübe 
ursächlich durch eine Impfung bedingt sein können. 

  

Impfabstände 

Die sich aus entsprechenden Fachinformationen ergebenden Impfabstände sollten 
in der Regel eingehalten und weder unter- noch überschritten werden. Bei drin-
genden Indikationsimpfungen wie beispielsweise der postexpositionellen Tollwut-
prophylaxe oder der postnatalen Immunprophylaxe der Hepatitis B des Neugebo-
renen ist das empfohlene Impfschema strikt einzuhalten. 

  

Mindestabstände sollten nur im dringenden Ausnahmefall (z. B. kurzfristige Aus-
landsreise) unterschritten werden. 

  

Für einen lang dauernden Impfschutz ist es von besonderer Bedeutung, dass bei 
der Grundimmunisierung der empfohlene Mindestzeitraum zwischen vorletzter und 
letzter Impfung nicht unterschritten wird. 

  

Andererseits gilt für die Mehrzahl der Impfschemata, dass es keine unzulässig 
großen Abstände zwischen den Impfungen gibt. Jede Impfung zählt! Auch eine für 
viele Jahre unterbrochene Grundimmunisierung oder nicht zeitgerecht durchge-
führte Auffrischimpfung, z. B. gegen Diphtherie, Tetanus, Poliomyelitis, Hepatitis B 
muss nicht neu begonnen werden, sondern wird mit den fehlenden Impfstoffdosen 
komplettiert. Dies gilt im Ausnahmefall auch im Säuglings- und Kleinkindalter. Im 
Interesse eines frühestmöglichen Impfschutzes sollten Überschreitungen der emp-
fohlenen Impfabstände beim jungen Kind jedoch vermieden werden. 

  

Für Abstände zwischen unterschiedlichen Impfungen gilt:   

 Lebendimpfstoffe (attenuierte, vermehrungsfähige Viren oder Bakterien) kön-
nen simultan verabreicht werden; werden sie nicht simultan verabreicht, ist 
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∗ Derzeit ist das Risiko für ein konnatales Varizellensyndrom bei einer seronegativen Schwangeren mit Kontakt zu ihrem unge-
impften und damit ansteckungsgefährdeten Kind höher als das Risiko einer solchen Komplikation durch die Impfung und ggf. 
die Übertragung von Impfvarizellen durch ihr Kind. 



bei viralen Lebendimpfstoffen in der Regel ein Mindestabstand von 4 Wochen 
einzuhalten. 

 Bei Schutzimpfungen mit Totimpfstoffen (inaktivierte Krankheitserreger, deren 
Antigenbestandteile, Toxoide) ist die Einhaltung von Mindestabständen zu 
anderen Impfungen, auch zu solchen mit Lebendimpfstoffen, nicht erforder-
lich. Impfreaktionen vorausgegangener Impfungen sollten vor erneuter Imp-
fung vollständig abgeklungen sein. 

  

Impfabstände zu Operationen 

Bei dringender Indikation kann ein operativer Eingriff jederzeit durchgeführt wer-
den, auch wenn eine Impfung vorangegangen ist.  

  

Bei Wahleingriffen sollte nach Gabe von Totimpfstoffen ein Mindestabstand von 3 
Tagen und nach Verabreichung von Lebendimpfstoffen ein Mindestabstand von 14 
Tagen eingehalten werden. 

  

Weder klinische Beobachtungen noch theoretische Erwägungen geben Anlass zu 
der Befürchtung, dass Impfungen und operative Eingriffe inkompatibel sind. Um 
aber mögliche Impfreaktionen und Komplikationen der Operation unterscheiden zu 
können, wird empfohlen, zwischen Impfungen und Operationen diese Mindestab-
stände einzuhalten. 

  

Diese Mindestabstände gelten, mit Ausnahme von Impfungen aus vitaler Indikation 
(z. B. Tetanus-, Tollwut-, Hepatitis-B-Schutzimpfung), auch für die Durchführung 
von Impfungen nach größeren operativen Eingriffen. Nach Operationen, die mit 
einer immunsuppressiven Behandlung verbunden sind, z. B. Transplantationen, 
sind Impfungen in Zusammenarbeit mit dem behandelnden Arzt zu planen. 
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